Gemeinde XX/ Bezirk XX
Gemeinderat/ Bezirksrat
[Adresse]




	EINSCHREIBEN
	[Name und Adresse des 
	Grundeigentümers]



	Ort und Datum


V E R F Ü G U N G
Baupflicht für bereits eingezonte Grundstücke


Sehr geehrter Herr/ Sehr geehrte Frau

Sachverhalt: 
1. Das Grundstück KTN Nr. XXX liegt in der Gemeinde/ im Bezirk XXX in der XXX-Zone. Es handelt sich dabei um eine Bauzone. Das Grundstück XXX ist zurzeit baulich nicht genutzt / baulich stark unternutzt / baulich nicht zonengemäss genutzt [evtl. Ausführungen dazu].
2. Mit Schreiben vom [Datum] hat die Gemeinde/ der Bezirk XXX dem Grundeigentümer das rechtliche Gehör zur beabsichtigten Ansetzung einer Frist zur zonengemässen Überbauung des Grundstücks XXX gewährt. Dem Grundeigentümer wurde eine Frist angesetzt, sich dazu zu äussern. [Der Grundeigentümer hat keine Stellungnahme eingereicht / Von dieser Möglichkeit wurde mit Stellungnahme vom [Datum] Gebrauch gemacht. Der Grundeigentümer führte im Wesentlichen aus, dass XXX.]
Erwägungen:
1. Gemäss § 36a Abs. 1 des Planungs- und Baugesetzes (SRSZ 400.100, PBG) fördern die Gemeinden die Verwirklichung ihrer Planungen durch eine den örtlichen Verhältnissen angepasste aktive Boden –und Baulandpolitik. Gemäss § 36b Abs. 1 PBG kann der Gemeinderat im Rahmen einer Revision des Zonenplans, wenn es das öffentliche Interesse rechtfertigt, den Grundeigentümern eine Frist von zwölf Jahren für die Überbauung eines baulich nicht genutzten Grundstücks setzen. 
2. Das Grundstück KTN Nr. XXX liegt in der XXX-Zone, also in der Bauzone. Es handelt sich somit um ein bereits eingezontes Grundstück. Das Grundstück ist baulich nicht genutzt / baulich stark unternutzt / baulich nicht zonengemäss genutzt. Es handelt sich somit um ein Grundstück, für welches der Gemeinderat im Rahmen seiner Zonenplanrevision eine Frist zur zonengemässen Überbauung festlegen kann.
3. Gemäss Art. 15 Abs. 1 RPG sind die Bauzonen so festzulegen, dass sie dem voraussichtlichen Bedarf für 15 Jahre entsprechen. Es besteht deshalb bereits grundsätzlich ein öffentliches Interesse an der zonengemässen Überbauung von Grundstücken in der Bauzone. [Detaillierte Begründung, wieso aufgrund weiterer Kriterien in diesem Fall ein öffentliches Interesse an der zonengemässen Überbauung besteht][footnoteRef:1]. [1:  Beispielhafte Gründe: Ist ein Grundstück bspw. schon länger eingezont und unüberbaut, steigt das öffentliche Interesse an dessen Überbauung; das Angebot an verfügbarem Bauland in der Gemeinde/ im Bezirk an spezifischer Lage ist ungenügend; das Grundstück liegt zentral in einem Dorfkern, einem Zentrumsgebiet oder einem anderen für die Entwicklung der Gemeinde wichtigen Gebiet; etc.] 

4. Die Anordnung einer Frist zur zonengemässen Überbauung muss verhältnismässig sein, d.h. sie muss geeignet und notwendig sein, um das sich in der Bauzone befindliche Grundstück einer zonengemässen Überbauung zuzuführen. Ausserdem muss der angestrebte Zweck in einem vernünftigen Verhältnis zu den Belastungen stehen, die den Privaten auferlegt werden [Detaillierte Begründung, wieso in diesem Fall die Verhältnismässigkeit der Ansetzung einer Frist von zwölf Jahren zur zonengemässen Überbauung gegeben ist[footnoteRef:2]]. [2:  Die Verwaltungsmassnahmen zur Verwirklichung des im öffentlichen Interesse liegenden Ziels müssen geeignet und notwendig sein. Ausserdem muss der angestrebte Zweck in einem vernünftigen Verhältnis zu den Belastungen stehen, die den Privaten auferlegt werden. Es ist deshalb eine Interessenabwägung vorzunehmen, welche im konkreten Fall das öffentliche Interesse an der Massnahme und die durch ihre Wirkungen beeinträchtigten privaten Interessen der Betroffenen miteinander einbezieht. Die Massnahme muss durch ein das private Interesse überwiegendes öffentliches Interesse gerechtfertigt sein. Insbesondere ist die Verhältnismässigkeit auch bei der Ansetzung der Länge der Frist zu beachten. Eine zu kurze und unrealistische Frist könnte unverhältnismässig sein.] 

5. Die Frist zur zonengemässen Überbauung des Grundstücks wird auf zwölf Jahre ab Rechtskraft dieser Verfügung gelegt. Die Frist steht still, wenn sich der Baubeginn aus Gründen, welche die Bauherrschaft nicht zu vertreten hat, verzögert. 
6. Gemäss § 36 Abs. 3 PBG sind Baupflichten im Grundbuch eintragen zu lassen. Der Gemeinderat/ Der Bezirksrat wird die Baupflicht deshalb nach Eintritt der Rechtskraft der vorliegenden Verfügung auf seine Kosten beim örtlich zuständigen Grundbuchamt anmerken lassen.

Aus diesen Gründen wird 
verfügt:

1. Die Frist zur zonengemässen Überbauung des in der Gemeinde/ im Bezirk XXX liegenden Grundstücks KTN Nr. XXX wird auf zwölf Jahre ab Rechtskraft dieser Verfügung festgelegt.
2. Das Grundbuchamt XXX wird beauftragt, diese Baupflicht im Grundbuch anzumerken.
3. Es werden keine Kosten erhoben.
4. Gegen diesen Beschluss kann innert einer nicht erstreckbaren Frist von 20 Tagen seit Zustellung beim Regierungsrat Beschwerde geführt werden.

Zu eröffnen:
· dem Grundeigentümer (per Einschreiben)

Mitteilung nach Rechtskraft (inklusive Rechtskraftbescheinigung) an:
· das Grundbuchamt XXX/Adresse
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